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Erwägungen

E. 1
Die Klägerin und Beschwerdeführerin (nachfolgend Beschwerdeführerin) war bereits mit
Arrestbegehren vom 18. Januar 2016 an das Bezirksgericht Bülach gelangt und hatte
gestützt auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG um Verar- restierung des Lohnguthabens des
Beklagten und Beschwerdegegners (nachfol- gend Beschwerdegegner) bei der Firma
C._____ AG, … [Adresse] ersucht. Dem Begehren zugrunde liegen zwei Forderungen aus
Automiete in der Höhe von Fr. 1'264.45 nebst 5 % Zins seit dem 10. August 2012, div.
Kosten, Mahngebüh- ren und Auslagen für die anwaltliche Vertretung der
Beschwerdeführerin in dieser Angelegenheit. Das Arrestbegehren wurde mit Urteil vom 21.
Januar 2016 abge- wiesen, weil aufgrund der eingereichten Unterlagen (Arbeit in …,
gültige Aufent- haltsbewilligung B bis zum 31. März 2017 im Kanton Schaffhausen) davon
aus- zugehen sei, dass der Beschwerdegegner Wohnsitz und/oder Aufenthalt in der Schweiz
habe. Aus dem Umstand, dass er gemäss Auskunft aus dem Meldere- gister per 30.
September 2015 von Amtes wegen nach unbekannt abgemeldet worden sei, könne
jedenfalls nicht ohne Weiteres auf einen fehlenden Wohnsitz in der Schweiz geschlossen
werden (Geschäfts-Nr. EQ160002; act. 3/1-5).

E. 2
Mit Schreiben vom 7. März 2016 stellte die Beschwerdeführerin beim Be- zirksgericht
Bülach erneut ein Arrestbegehren für den nämlichen Forderungsbe- trag zuzüglich Fr. 11.60
Kosten der Einwohnermeldeamtsanfrage, diesmal jedoch gestützt auf Art. 271 Abs. 1 Ziff.
1 SchKG. Als Arrestgegenstand wurde wiederum das Lohnguthaben des
Beschwerdegegners bei der Firma C._____ AG in … an- gegeben (act. 1/2). Die Vorinstanz
wies das Ersuchen mit Urteil vom 14. März 2016 ab und auferlegte der Beschwerdeführerin
die Spruchgebühr von Fr. 150.– (act. 4 = act. 7 Dispositivziffern 1-3). Der Entscheid wurde
ihr am 22. März 2016 zugestellt (act. 5).
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E. 2.1
Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der
Berufung die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art.
309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Dies gilt sowohl für das Rechtsmittel des Gläubigers gegen den
ablehnenden Entscheid über sein Arrestbegehren, als auch für das Rechtsmittel gegen den
Einspracheentscheid nach Art. 278 SchKG (ZK ZPO-REETZ/THEILER, 2. Aufl., Art. 309
N 34).
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E. 2.2



Die Beschwerde ist in der zehntägigen Rechtsmittelfrist von Art. 321 Abs. 2 ZPO
(summarisches Verfahren) schriftlich und begründet (Art. 321 Abs. 1 ZPO) einzureichen.
Noven sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht zulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO).
Zwar bleiben besondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten (Abs. 2). So können in
einer Beschwerde gegen den Arrestein- spracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG
neue Tatsachen geltend ge- macht werden. Für die Beschwerde des Gläubigers gegen die
Nichtgewährung des Arrestes gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung (vgl. OGer ZH
PS110148 vom 5. Oktober 2011 E. II./3). Da das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist
(Art. 57 ZPO), sind neue rechtliche Argumente indes unbeschränkt zulässig. Ebenso ist es
dem Gericht unbenommen, notorische Tatsachen von sich aus zu suchen und festzustellen,
ohne dass sich die Parteien dazu äussern müssten (ZK ZPO-SUTTER-
SOMM/CHEVALIER, 3. Aufl., Art. 53 N 7 mit Verweis auf BGer 5A_423/2013 vom 17.
September 2013 E. 3.2.2).

E. 3
Die Vorinstanz hielt dafür, dass aus den von der Beschwerdeführerin einge- reichten
Unterlagen nicht auf einen fehlenden festen Wohnsitz des Beschwerde- gegners in der
Schweiz geschlossen werden könne, wie es der Arrestgrund von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1
SchKG voraussetze. Aus dem mit Hilfe einer Detektei ein- geholten Datenblatt folge, dass
der Beschwerdegegner über eine Aufenthaltsbe- willigung B gültig bis 31. März 2017 im
Kanton Schaffhausen verfüge und seit dem 6. Januar 2016 bei der C._____ AG in …
arbeite. Bereits diese Umstände sprächen klar für einen Wohnsitz im Kanton Schaffhausen
resp. in der Region …, zumal der Beschwerdegegner gemäss der ebenfalls eingereichten
"Online- Melderegisterauskunft" vom 6. März 2016 in Deutschland nicht habe ermittelt
werden können. Zwar sei belegt, dass der Beschwerdegegner seinen letzten be- kannten
Wohnsitz in … gehabt habe, von wo er am 30. September 2015 von Am- tes wegen nach
unbekannt abgemeldet worden sei. Dies und dass er sich an sei- nem neuen Wohnort
offenbar nicht ordnungsgemäss angemeldet habe, ändere indessen nichts an dem genannten
Ergebnis: Eine Person könne ohne Weiteres an einem neuen Ort Wohnsitz begründen, ohne
dass eine ordnungsgemässe
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Wohnort erfolgen müssten. Mangels eines genügend glaubhaft gemachten fehlenden
Wohnsitzes gehe die Berufung auf den Arrestgrund von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG von
Vornherein fehl. Eine Prüfung der weiteren Arrestvorausset- zungen erübrige sich damit
(act. 7 S. 3 f.).

E. 4
Die Beschwerdeführerin stellt sich wie bereits im erstinstanzlichen Verfahren auf den
Standpunkt, dass der Beschwerdegegner am 6. Juli 2015 noch unter der Anschrift …
[Adresse] gemeldet gewesen sei. Der gestützt auf ihr Betreibungsbe- gehren vom 30. Juli
2015 erlassene Zahlungsbefehl habe durch das Betreibungs- amt Klettgau indessen nicht
mehr zugestellt werden können, da der Beschwerde- gegner nach unbekannt weggezogen
sei. Eine nochmalige Auskunftseinholung der Einwohnerkontrolle … habe ergeben, dass
der Beschwerdegegner per 30. September 2015 von Amtes wegen nach unbekannt
abgemeldet worden sei. Gemäss Ermittlungen der Detektei vom 11. Januar 2016 sei es zwar
richtig, dass der Beschwerdegegner über eine Aufenthaltsbewilligung B gültig bis 31. März
2017 im Kanton Schaffhausen verfüge. Ob er auch im Kanton Schaffhausen wohnhaft sei,



sei indessen unklar. Sicher sei auch gar nicht, ob er überhaupt in der Schweiz Wohnsitz
habe. Die Beschwerdeführerin macht geltend, es sei ihr nicht zuzumuten, aufgrund eines
reinen Verdachts wahllos Auskünfte in der Schweiz einzuholen. Der Be- schwerdegegner
sei derzeit "untergetaucht", ein Wohnort sei nicht ermittelbar. Durch die Vorlage der
eingeholten Auskünfte, insbesondere der Auskunft der De- tektei, sei dies glaubhaft
nachgewiesen. Ein fester Wohnsitz liege nicht vor, wes- halb der Arrestgrund von Art. 271
Abs. 1 Ziff. 1 SchKG erfüllt sei (act. 9 S. 2). 5.1 Der Arrest setzt das Glaubhaftmachen von
Arrestgegenständen, eines Ar- restgrundes und einer Arrestforderung voraus (Art. 272 Abs.
1 SchKG). Glaub- haftmachen bedeutet weniger als Beweisen, doch mehr als blosses
Behaupten. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache, wenn das Gericht sie aufgrund der ihm
vor- gelegten Elemente für wahrscheinlich hält, ohne ausschliessen zu müssen, dass es sich
auch anders verhalten könnte. Vorausgesetzt ist damit zum einen ein schlüssiges
Vorbringen und zum anderen, dass die Tatsachendarlegung dem Ge-
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scheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch anzusetzen sind, vermögen blosse Behaup- tungen des
Arrestgläubigers nicht zu genügen, auch wenn sie schlüssig sind. Vielmehr müssen
objektive Anhaltspunkte vorliegen, die auf das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen
schliessen lassen. In diesem Sinn ist eine Beweisfüh- rung mindestens in den Grundzügen
erforderlich (BSK SchKG II-STOFFEL, 2. Aufl., Art. 272 N 4 ff.; KUKO
SchKG-MEIER-DIETERLE, 2. Aufl., Art. 272 N 14). 5.2 Wird als Arrestgegenstand eine
Forderung genannt, geschieht das Glaub- haftmachen durch Bezeichnung des
Drittschuldners und einen Hinweis auf des- sen Verbindung mit dem Arrestschuldner (BSK
SchKG II-STOFFEL, 2. Aufl., Art. 272 N 29). Vorliegend nannte die Beschwerdeführerin –
wohl gestützt auf die Auskunft von D._____ GmbH vom 11. Januar 2016 (act. 3/3/10) – das
Lohnguthaben des Beschwerdeführers bei der Firma C._____ AG, … [Adresse], als
Arrestgegen- stand (act. 1/2 S. 2). Die C._____ AG ist jedoch gemäss Auszug aus dem Han-
delsregister des Kantons Zürich seit dem 25. April 2013 gelöscht. Infolge Fusion gingen
sämtliche Aktiven und Passiven auf die E._____ AG über, die Sitz und Ad- resse in …
(vormals …) hat (act. 14). Die behauptete Arbeitgeberverbindung zum Beschwerdegegner
seit Januar 2016 und damit ein Lohnguthaben sind aus die- sem Grund unwahrscheinlich.
5.3 Somit scheitert die Arrestlegung bereits an der Glaubhaftmachung eines Ar-
restgegenstands. Ob der Arrestgrund von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG vorliegt, kann
damit offen bleiben. Die Beschwerde ist abzuweisen. III.
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